
Auswahlliste zu verwendender großkroniger Einzelbäume  
(Bäume 1. Ordnung) 
Bez. Artname wissenschaftlich Artname deutsch 
Ai Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Ap Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Cb Carpinus betulus  Hainbuche 
Fe Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche 
Fs Fagus sylvatica Rotbuche 
Qr Quercus robur Stiel-Eiche 
Qp Quercus petraea  Trauben-Eiche 
Tc Tilia cordata Winter-Linde 
Auswahlliste zu verwendender mittel- bis kleinkroniger Einzelbäume  
(Bäume 2./3. Ordnung) 
Al Alnus glutinosa Schwarz-Erle 
Bp Betula pendula Hänge-Birke 
Pa Prunus avium Vogel-Kirsche 
Pp Prunus padus Trauben-Kirsche 
Sa Sorbus aucuparia Gewöhnliche Vogelbeere 
Auswahlliste zu verwendender Heister oder Sträucher 
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Ca Corylus avellana Hasel 
Cm Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Cl Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
Ee Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Lv Ligustrum vulgare Liguster, Rainweide 
Lx Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Rf Rhamnus frangula Faulbaum 
Ps Prunus spinosa Schlehe, Schwarzdorn 
Rc Rosa canina Hunds-Rose 
Rm Rosa majalis  Zimt-Rose 
Sa Salix aurita Öhrchen-Weide 
Sc Salix caprea Sal-Weide 
Sn Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Vl Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Vo Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

 

Pflanzflächen   
 

Heckenanlage (P1) 
Die Heckenanlage im Westen und Süden dient dem Ausgleich für den Eingriff in das Landschafts- 
und Ortsbild. Neupflanzung einer mindestens 5 m breiten 3-reihigen Landschaftshecke (versetzte 
Pflanzreihen) aus heimischen Gehölzarten mit Herkunftsnachweis*. Es gilt die Pflanzliste 1. Es wird ein 
Pflanzabstand von mindestens 1 m und ein Mindestanteil von 30% Bäumen festgesetzt. Der 
Heckenbereich ist durch einen geeigneten Wildschutzzaun an der Grundstücksgrenze mit einer 
Mindesthöhe von 1,2 m vor Verbiss zu schützen. Die Einzäunung muss so ausgeführt werden, dass sie 
keine Barrierewirkung für Kleinsäuger, Niederwild und Amphibien aufweist. Auf einen Bodenabstand 
von mindestens 20 cm ist zu achten. Die Verwendung von Stacheldraht im bodennahen Bereich ist 
nicht gestattet. Die Hecke wird zum Schutz gegen einen möglichen Oberflächenabfluss aus den 
benachbarten hängigen Ackerlagen auf einem leichten Erdwall begründet (Breite 3-5 m, Höhe 
maximal 1 m).  
 
 
Einzelgehölzpflanzungen   
 
Einzelbaum 
Die lageverbindlich festgelegten Bäume (Baum 3. Ordnung) werden als Rotdorn (Crataegus 
laevigata ‘Paul’s scarlet‘) oder Kugelahorn (Acer platanoides ‘Globosum‘) festgesetzt. Ein 
Herkunftsnachweis ist bei Sortenverwendung nicht erforderlich. 
 
Heister oder Strauch 
Für die Artenauswahl der lageverbindlich festgelegten Heister und Sträucher gilt die Pflanzliste 1. Ein 
Herkunftsnachweis ist erforderlich. 

 
 
Erhaltung vorhandener hochwertiger Gehölzflächen / Lebensräume (S1)  
 

Das vorhandene Schilfröhricht mit Anteilen einer feucht-nassen Hochstaudenflur mit Mädesüß 
(Filipendula ulmaria) ist zu erhalten. Der Bestand ist der ungestörten Entwicklung zu überlassen und 
darf nicht gemäht werden. 
 

Mindestpflanzqualitäten, Herstellung, Herkunft, Negativliste Gehölze  
 

Die gekennzeichneten Flächen der Grünordnung sind entsprechend den zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der 
Pflanzperiode nach Erstellung der zugeordneten Erschließungsflächen (vgl. Punkt 5) bzw. der 
Bezugsfertigkeit der Gebäude fertig zu stellen. 
 
Alle zu pflanzende Gehölze müssen den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen 
(BdB) Klasse „A“ entsprechen. 
Die Mindestpflanzgrößen bzw. Qualitäten der in der Pflanzenverwendungsliste genannten 
Gehölzarten werden wie folgt festgesetzt. Es bedeuten:  
H = Hochstamm;  Hs = Halbstamm, Sol. = Solitär;   
3xv = 3x verpflanzt; STU = Stammumfang in cm; 60 – 100 (Höhe in cm) 
o.B./m.B. = ohne / mit Wurzelballen. 
 
Sträucher:    mindestens 3-triebig, o.B. / m.B., 60 – 100 
Heister:  mindestens 2xv., o.B. / m.B., 150 - 200 
Bäume:  mindestens H., 3xv, m.B., STU 10 - 14 
 
Die Pflanzungen sind nach DIN 18916 fachgerecht anzulegen und (nach DIN 18919) dauerhaft zu 
erhalten. Auftretende Ausfälle sind gleichartig bzw. gleichwertig zu ersetzen.  
 
Herkunftsnachweis*: Für alle grünordnerischen Festsetzungen ist (soweit nicht anders vermerkt) 
autochthones Pflanzgut (von naturraumtypischen Wildbeständen abstammende Arten – 
Herkunftsregion „H“ Molassehügelland) zu verwenden. Dies gilt insbesondere für die 
Wiesenbegründung durch Saatgut oder Mähgutübertrag. Hier sind Herkünfte aus dem jeweiligen 
Gemeindegebiet anzustreben (Malgersdorf). Bei Gehölzarten, die weitgehend an Flusstäler 
gebunden sind, müssen die Herkünfte aus den jeweiligen Flusssystemen stammen (hier: Inn) und bei 
Erlen virenfrei sein. Bei alternativem Bezug von forstlichem Pflanzgut (Waldbaumarten wie z.B. 
Bergahorn, Hainbuche, Esche) muss die Herkunft ebenfalls aus der genannten Region sichergestellt 
werden. 
 
Landschaftsfremde hochwüchsige Gehölzarten mit bizarren Wuchsformen und/oder auffälliger Laub- 
und Nadelfärbung wie Edeltannen, Edelfichten, Zypressen, Thujen sowie alle Trauer- oder 
Hängeformen (in allen Arten und Sorten) dürfen nicht gepflanzt werden. 

Grenzabstände  
 

Der Pflanzabstand zu landwirtschaftlichen Nutzflächen beträgt bei Sträuchern/Heistern  
2,0 m und bei Bäumen 4,0 m. Die Grenzabstände zu Nachbarsgrundstücken betragen bei Gehölzen 
über 2 m mindestens 2 m, bei Gehölzen unter 2 m mindestens 0,5 m zur Grundstücksgrenze. 

Schutz des Oberboden  
 

Der anstehende Oberboden ist bei Flächeninanspruchnahme nach DIN 18915/3 zur 
Wiederverwendung zu sichern.  Ggf. ist eine Zwischenbegrünung mit Leguminosen erforderlich. 

Zu verwendende Gehölzarten/sorten  
 

Für festgesetzte Flächen der Grünordnung sind nur die nachfolgend aufgeführten Gehölzarten zu 
verwenden. Der Herkunftsnachweis (vgl. Punkt 1) ist zu beachten.  

Für die gemäß den Festsetzungen bilanzierten Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Natur und 
Landschaft werden folgende Flächen und Maßnahmen als Ausgleich festgesetzt (vgl. BayNatSchG 
Art. 6a). 
 
Auf den Ausgleichsflächen A1 und A2 beträgt das Verhältnis zwischen dem Ausgleich der 
Versiegelung innerhalb der Baugrenzen und dem Ausgleichserfordernis aus der Versiegelung durch 
die öffentlichen Erschließung 80 : 20%. 
 
Die interne Ausgleichsfläche (A1) wird wie folgt festgesetzt: 

A1 

Fl-Nr. 212 und 255 insgesamt 415 m², Gemarkung Malgersdorf, Gemeinde Malgersdorf 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Entwicklung eines artenreichen, Magerwiesenbestandes durch Oberbodenabtrag und 
Aufbringung von autochthonem Mähgut bzw. Ansaatmaterial mit Herkunftsnachweis*. 
Höchstens zwei Schnitte, mindestens 1 Schnitt pro Jahr.  
1. Schnitt nicht vor dem 01.07., 2. Schnitt nicht vor dem 01.09. Keine Düngung. 
Landwirtschaftliche Verwertung des Schnittgutes (z.B. Verfütterung) oder ordnungsgemäße 
Entsorgung. 
 

 

Vermessung und Meldung der Kompensationsflächen. 
Die exakte Lage und Größe der im B-Plan dargestellten Ausgleichsfläche (gemäß 
Eingriffsbilanzierung) muss über eine Vermessung sichergestellt werden. Die Daten der 
Ausgleichsflächen werden an das „Ökokataster Bayern“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
(LfU) gemeldet. 

Sicherstellung des Pflanzraumes, Größe der Baumgruben. 
Bäume 1. Ordnung:  200 x 200 x 100 cm  
Bäume 2./3. Ordnung:  150 x 150 x 80 cm 
Gehölze:   Auftrag Oberboden:  20 – 30 cm 
Rasen:    Auftrag Oberboden:  10 – 15 cm 

Außenbeleuchtung - Schutz der heimischen Tierwelt. 
Zum Schutz der heimischen Tierwelt (v.a. Insekten) sollen bei der Außenbeleuchtung ausschließlich 
unschädliche Natriumdampf-Lampen verwendet werden.  

Bodendenkmäler, Geotope 
Im Bereich des Geltungsbereiches sind keine Bodendenkmäler oder Geotope bekannt. Ein 
Vorkommen oberirdisch nicht sichtbarer Bodendenkmäler oder Geotope kann nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Entsprechend sind bei entsprechenden Funden die Richtlinien und 
Meldepflichten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege zu beachten. 

A2 

Fl-Nr. 342 insgesamt 1393 m², Gemarkung Malgersdorf, Gemeinde Malgersdorf 
 
Maßnahmenbeschreibung: 
Entwicklung eines artenreichen, Magerwiesenbestandes durch Oberbodenabtrag und 
Aufbringung von autochthonem Mähgut bzw. Ansaatmaterial mit Herkunftsnachweis*. 
Höchstens zwei Schnitte, mindestens 1 Schnitt pro Jahr.  
1. Schnitt nicht vor dem 01.07., 2. Schnitt nicht vor dem 01.09. Keine Düngung. 
Landwirtschaftliche Verwertung des Schnittgutes (z.B. Verfütterung) oder ordnungsgemäße 
Entsorgung. Als wesentliche Abgrenzung zur dortigen Ackerfläche ist zum Schutz vor 
Nährstoffeintrag durchgehend ein leichter Erdwall vorzusehen (Höhe 0,5 m; Breite 1 m). 
 

 


